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WEEE DO EVERYTHING FOR YOU !

WEEE/RoHS

Bereits 2003 traten die Richtlinien WEEE und RoHS über

elektrische und elektronische Geräte in Kraft und wurden in nationales

Recht der EU-Mitgliedstaaten umgesetzt.

Während die RoHS Richtlinie Verbote und Grenzwerte von Schadstoffen

in Elektrogeräten vorgibt, enthält die WEEE im Wesentlichen Vorgaben

über das Inverkehrbringen von Elektrogeräten, das sind insbesondere

Kennzeichnungs-, Registrierungs-, Melde- und Rücknahmepflichten.

Unterschiedliche Umsetzungen, Auslegungen und Ausnahmen im natio-

nalen Recht der 27 Mitgliedstaaten machen jedoch individuelle Vorge-

hensweisen erforderlich, die das Registrierungsverfahren der Hersteller

einschl. Gebührensystem, die Teilnahme an kollektiven

Rücknahmesystemen oder die Gerätezuordnung zu Sammelkategorien

betreffen.

Erlangen Sie Rechtskonformität mit Hilfe unserer unabhängigen Exper-

ten, den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Diese

besitzen detailliertes Wissen zur europaweiten Umsetzung der Richtli-

nien WEEE/RoHS.

Weg frei für Ihr

europäisches

Vertriebsnetz

Sie haben bereits ein europaweites Vertriebsnetz oder wollen

als Lieferant europaweit gelistet werden?

Zwar sind im Regelfall die nach nationalem Recht definierten Hersteller

und Importeure für die Umsetzung der Pflichten nach WEEE/RoHS ver-

antwortlich, doch häufig erwarten diese die Übernahme der

WEEE/RoHS-Umsetzung von den Lieferanten –also von Ihnen. Oder Sie

selbst haben ein Interesse an einer zentralen Koordination der europäi-

schen Registrierung.

Durch unsere Partner sowie direkten Kontakte zu Registrierungsstellen

können wir unmittelbar oder – wo dies vorgegeben ist – über lokal an-

sässige Agenten für Sie tätig werden.

Fragen zur

Umsetzung

WEEE/RoHS

Zur Registrierung in den einzelnen Ländern sollten folgende Fragen

geklärt werden:

 Welche Ihrer Produkte fallen unter die Verordnun-

gen/Gesetzgebungen gem. WEEE-Richtlinie in den europäischen

Staaten?

Dienstleistungs-
information

WEEE-Management
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 In welche Kategorien/Gerätearten sind die Elektrogeräte einzu-

ordnen? Welche Vertriebswege/Endkunden werden beliefert?

 Können Sie sich in den jeweiligen EU-Staaten selbst registrie-

ren? Wer ist der jeweils originär verantwortliche „Hersteller“ in

der Vertriebskette im Sinne der nationalen Gesetzgebung

 Sind weitere Regelungen zur Verkehrsfähigkeit z.B. lt. Batterie-

richtlinie, Verpackungsrichtlinie oder SVHC-Kandidatenliste

(Reach) für Erzeugnisse zu beachten?

Ihre Vorteile

 Ein Ansprechpartner für alles

Sie wählen mit UMWELTKANZLEI einen leistungsstarken Dienstleis-

tungspartner, der Sie unabhängig bei der europaweiten Umset-

zung des Produktrechts, speziell der WEEE/RoHS- Pflichten „aus

einer Hand“ unterstützt. Unsere lokalen Partner stellen die

Registrierung aus dem Ausland in jedem Fall sicher.

 Aktualität garantiert

UMWELTKANZLEI hält Sie durch ein eigenes Dokumentationssys-

tem und die direkten Kontakte zu den verantwortlichen Stellen

hinsichtlich der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Richtli-

nien WEEE/RoHS auf dem Laufenden.

 Handlungsoptionen erkennen, benchmarks setzen

Sie nutzen unser Fachwissen und Marktkenntnisse einschl.

unserer Netzwerkpartner, um Handlungsspielräume, Regel-

werksauslegungen und das Wettbewerbsverhalten zu erkennen

und zu beurteilen. Unsere Kontakte führen bei Bedarf zu indivi-

duellen Lösungen.

 Komplette Verkehrsfähigkeit Ihrer Produkte

Unsere umfassende Dienstleistungspalette sichert Ihnen die

vollständige Verkehrsfähigkeit Ihrer Produkte, egal ob: Geräte-

und Produktsicherheit, CE – Kennzeichnung, Reach, Batterie-

oder Verpackungsrichtlinie.

 Service für Ihre Kunden: Produktmerkblätter

Erfüllen Sie Ihre Informationspflichten innerhalb der Lieferkette

durch den Einsatz der von uns entwickelten „Merkblätter für

Produktsicherheit“ Nutzen Sie die Synergien der Produktverant-

wortungsregeln.

Haben Sie weitere Fragen zu diesem Thema?

Ihr Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. Thomas Meyer
 05066 / 900 99-3




